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3. Quartal. Sonnabend den 17. Juli. in Stück 3.
e

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Höherer Anordnung zufolge ſoll
1) die hieſige Königliche Amtsziegelei, beſtehend aus

a) den Wohn Wirthſchafts- und Fabrikations Gebäuden nebſt Gehöfte von Morgen 100 QRuthen,

b) Grasland inecl Damm von 5 144c Grabela nd 89Garten 22 zuſammen 2 Morgen 175 MNthen,
e) dem Jnventarium an beweglichen Ziegeleigeräthſchaften;

2) ein Theil der zu den hieſigen fiscaliſchen Geſtütwieſen gehörigen ſogenannten Brachwieſe links der Allee auf dem
Werder, und zwar nach der jetzigen Pachteintheilung die Parzellen Nr. 1 bis 6 im Flächeninhalte von 22 Morgen
142 QRuthen,

öffentlich zum Verkaufe ausgeboten werden.
Hierzu haben wir einen Termin auf

Mittwoch den 18. Auguſt 1858
in unſerem Sitzungszimmer anberaumt, welcher Vormittags 10 Uhr beginnt und Mittags l Uhr geſchloſſen wird.

Die Verkaufs Bedingungen, die Regeln der Licitation, der Situationsplan und der Veräußerungsplan liegen
in unſerer Domainen Regiſtratur zur Einſicht während der gewöhnlichen Dienſtſtunden bereit.

Das Kaufgelder Minimum iſt vorbehaltlich der höheren Genehmigung auf
„18,810 Thlr.

feſtgeſetzt worden.
Nur ſolche Bieter werden zugelaſſen, welche ſich dem betreffenden Regierungs Commiſſarius als zahlungsfähig

ausweiſen.
Merſeburg den 5. Juni 1858.

Königliche NRegierung,
Abtheilung für die Verwaltung der gererten Steuern, Domainen und Forſten.

r Rinne.
Die nachſtehende Verordnung der Königl. Regierung hierſelbſt

„Jn unſeren Bekanntmachungen vom 16. Juli 1816 (Amtsblatt 1816 S. 233.) und 21. Auguſt 1831 (Amts-
blatt 1831 St. 35.), ſowie die in dem Reglement für die Gaſtwirthe vom 6. Februar 1818 8. 14. (Amtsblatt 1818
S. 40.) ſind die Beſtimmungen enthalten nach welchen die Gaſtwirthe bisher verpflichtet waren, Verzeichniſſe der Preiſe
von den den Reiſenden darzubietenden Bedürfniſſen in den Gaſtzimmern aufzuhängen.

Nachdem dieſe Beſtimmungen durch die- 88. 91. und 186. der Allg. GewerbeOrdnung vom 17. Januar v. J.
einige Modificationen erfahren, die wiederholt von den Reiſenden wegen Uebertheuerung geführten Klagen auch bewieſen
haben, daß jene Vorſchriften hier und da entweder noch gar nicht zur Anwendung gekommen, oder wieder in Vergeſſen-

heit gerathen ſind, ſo finden wir uns veranlaßt, dieſelben anderweit zur öffentlichen Kenntniß zu bringen
Jeder Gaſtwirth, ſowohl in den Städten, als auf dem platten Lande, iſt, wo dies die Ortspolizei-Obrigkeit ange-
ordnet, verpflichtet, ein genaues Verzeichniß aller, den Reiſenden anzubietenden Artikel, ins Beſondere der zu verab-
reichenden Speiſen und Getränke, der zu vermiethenden Zimmer und Betten 2c., und der von ihm dafür belieb-
ten Preiſe, unter ſeiner eigenhändigen Namensunterſchrift anzufertigen.

2) Dieſes Verzeichniß wird der Ortspolizeiobrigkeit eingereicht, von dieſer verwahrt und bei der Entſcheidung von
Streitigkeiten zwiſchen dem Wirth und ſeinen Gäſten wegen Uebervortheilung zum Grunde gelegt.

3) Beglaubigte Abſchriften dieſes Verzeichniſſes müſſen bei 2 Thlr. Strafe an der innern Seite der Stubenthür ſowohl
der allgemeinen Gaſtſtube, als jedes beſonders zu vermiethenden Gaſtzimmers, befeſtigt ſein und zu Jedermanns
Durchſicht aushängen.

4) Die Beglaubigung erfolgt durch die Unterſchrift der Ortspolizeibehörde, welche dabei zu bemerken hat, daß
a) jeder Fremde, welcher wegen Uebertretung dieſer von dem Wirth ſich ſelbſt geſtellten Taxe Beſchwerden zu führen

hat, ſich verſichert halten dürfe, daß ſolche ſofort erledigt werden ſolle und
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b) daß, wer nicht gewöhnliche Bedürfniſſe oder ſolche verlangt, die in dem Verzeichniſſe nicht benannt ſind, ſich
wegen des Preiſes vorher mit dem Wirthe zu einigen habe.

5) Für jede ſolche Beglaubigung darf die e nicht mehr als 22 Sgr. Gebühr fordern.
(6) Dieſe Preisverzeichniſſe, welche ſtets leſerlich geſchrieben ſein und reinlich gehalten werden wo können mit jedem

Monate von dem Gaſtwirthe abgeändert werden, bleiben aber ſo lange in Kraft, bis die Abänderungen der Po-
lizeiobrigkeit angezeigt und das abgeänderte Verzeichniß in den Gaſtzimmern angeſchlagen iſt.

7) Ohne eine ſolche Abänderung iſt eine Erneuerung der Preisverzeichniſſe nur dann erforderlich, wenn ihr Jnhalt
dürch Schmutz oder ſonſt unkenntlich geworden iſt und ſie daher ihrem Zweck nicht mehr entſprechen. Die Polizei
behörde hat ſich hiervon durch fleißige Reviſionen ſtets Ueberzeugung zu verſchaffen und die vorgefundenen Uebel-
ſtände ſofort abzuſtellen.

8) Ueberſchreitungen der von den Waſtwirthen ſich geſetzten und von der Polizeiobrigkeit genehmigten Taxen wer-
den im erſten und zweiten Falle mit Geldbuße bis zu Funfzig Thalern, oder im Falle des Unvermögens mit
verhältnißmäßiger Gefängnißſtrafe und bei ferneren Wiederholungen nach Umſtänden mit dem Verluſt der Con
ceſfion beſtraft.

Unter Aufhebung der oben erwähnten Amtsblattsbekanntmachungen und der im F. 14. der Verordnung vom
6. Februar 1818 enthaltenen Beſtimmung, wonach die Gaſtwirthe für jedes Quartal des Kalenderjahres ſich eine Taxe
machen und von der Polizeibehörde beglaubigen laſſen ſollten, machen wir allen Polizeibehörden unſeres Regierungs
Bezirks zur Pflicht, überall, wo nicht ganz beſondere Verhältniſſe eine Ausnahme rathſam erſcheinen laſſen, obige Vor
ſchriften, welche nicht blos Beſchwerden und Streitigkeiten über die Höhe der Preiſe vorbeugen, ſondern auch verhüten
werden, daß die Gaſtwirthe in einzelnen Fällen ungewöhnlich hohe Forderungen ſtellen, und daher ſowohl dem Jntereſſe
des Publikums, als der Gaſtwirthe entſprechen, mit Strenge gegen die Letzteren zur Anwendung zu bringen.

Es iſt daher in den Fällen, wo Ueberſchreitungen der Taxen Seitens der Gaſtwirthe zu ihrer Kenntniß gelan-gen, nicht allein ſofort die taxmäßige Herabſetzung der Preiſe zu verfügen, ſondern auch allemal gleichzeitig die Jeſehüch

zuläſſige Beſtrafung zu bewirken.
Merſeburg den 14. März 1846.

Königl. Preuß. Regierung, Abtheilung des Jnnern.“
wird hiermit, da ſelbige nicht überall zur Ausführung kömmt, wiederholt unter der Veranlaſſung zur Kenntniß der
ſämmtlichen Ortsbehörden des Kreiſes gebracht, dieſelbe ihrem Jnhalte nach den Gaſtwirthen bekannt zu machen und
dafür zu ſorgen, daß von denſelben die beglaubigten Taxen nicht nur an der einen Seite der Stubenthür der allgemei-
nen Gaſtſtube, ſondern auch an der innern Seite der Thür eines jeden beſonders zu vermiethenden Gaſtzimmers ange-
ſchlagen und zu Jedermanns Einſicht ausgehängt werden.

Draß dieſer Anordnung Folge geleiſtet wird, davon werde ich mich event. ſelbſt überzeugen oder mir auf geeig
nete Weiſe Ueberzeugung zu verſchaffen ſuchen und wird im Nichtbefolgungsfalle die unter 3. der vorſtehenden Verord-
nung feſtgeſetzte Strafe von 2 Thlr. vollſtreckt.

Merſeburg, den 7. Juli 1858.
Bekanntmachung. Nach der Beſtimmung unter

Nr. S. 41. der durch das Geſetz vom 13. April 1856
abgeänderten Feld Polizei Ordnung vom 1. Novbr. 1847
iſt die Nachleſe in Gärten, Obſtanlagen, Weinbergen,
und auf Aeckern bei einer Geldſtrafe bis zu drei Tha-
lern oder verhältnißmäßiger Gefängnißſtrafe verboten.
Obgleich nun hiernach die Feldbeſitzer berechtigt ſein wür-
den, den Aehrenleſern das Betreten ihrer Grundſtücke gar
nicht zu geſtatten, ſo haben ſie doch gegen uns erklärt, daß
ſie das geſetzliche Verbot in ſeiner Allgemeinheit zur Gel-
tung zu bringen nicht geſonnen ſeien, vielmehr das Aehren-
leſen geſtatten wollen, jedoch mit folgenden Einſchränkungen:

daß es an Sonn und Feſttagen gar nicht,
2) an den gewöhnlichen Arbeitstagen nur von 6 Uhr

Morgens bis 11 Uhr Vormittags und von 1 Uhr
Nachmittags bis 6 Uhr Abends,

3) nicht eher ausgeübt werden dürfe, als bis die Ernte
derjenigen Fruchtgattung, von welcher die Aehren
geſammelt werden ſollen, vom Felde eingebracht ſei.

Das Betreten von Feldern, auf welchen noch
Mandeln ſtehen, iſt durchaus unzuläſſig.

Jemehr Anerkennung dieſer Beſchluß der Feldbeſitzer
verdient, deſtomehr werden die Perſonen, die ſich mit Aehren-
leſen befaſſen, es ſich angelegen ſein laſſen jede Uebertre-
tung zu vermeiden.

Abgeſehen von der im S. 41. der FeldPolizei- Ordnung
angedrohten Strafe wird für den Fall, daß die vorſtehenden
Beſtimmungen übertreten oder ſonſtige Exceſſe verübt werden,
das ſofortige Verbot des Aehrenleſens ausdrücklich vorbehalten.

Wir knüpfen daran die Bekanntmachung folgender
von den Feldbeſitzern für nöthig erachteten Beſtimmungen
in Bezug auf das Hamſtergraben:

Der Königliche Landrath Weidlich.

1) Das Hamſtergraben darf auf Kleefeldern gar nicht und
2) auf Feldern, welche mit Sommergetreide beſtanden

geweſen ſind, nur erſt dann ſtattfinden wenn das
Getreide vom Felde abgefahren worden iſt.

3) Die gegrabenen Löcher müſſen gehörig wieder zuge-
worfen werden.

Es iſt in früheren Jahren die Erfahrung gemacht
worden, daß das Hamſtergraben auch an Sonn und Feſt-
tagen während des Gottesdienſtes vorgenommen wird.
Wer dies thut, macht ſich einer Uebertretung der Beſtim
mung im S. 12. der Amtsblatts Verordnung vom 19. Mai
1854 (A. B. S. 120) ſchuldig.

Wir machen hierauf noch beſonders mit dem Bemer-
ken aufmerkſam, daß wir derartige Uebertretungen unnach-
ſichtlich nach S. 19. der gedachten Verordnung und nach
S. 340. Nr. 8. des Strafgeſetzbuchs ahnden werden.

Merſeburg den 14. Juli 1858.
Der Magiſtrat.

Militair-Geſtellung.
Die Militairpflichtigen, welche über ihre Militairdienſt-

pflicht noch keine beſtimmte Entſcheidung von der Königl.
Kreis Erſatz Commiſſion erhalten haben werden auf die
von dem Königl. Landrathe erlaſſene Bekanntmachung vom
30. v. M. Kreisblatt Nr. 56) aufmerkſam gemacht.

Dabei wird bemerkt, daß man ſich in zweifelhaften
Fällen in unſerm Militair-Bureau zu melden und etwaige
Anfragen und Anträge bis zum 31. d. M. bei uns einzu
reichen hat, um ſolche prüfen und dem Königl. Landrathe
ſodann zur weitern Veranlaſſung zeitig genug überſenden
zu können.

Merſeburg, den 14. Juli 1858.
Der Magiſtrat.
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u verkaufen
agenpferde billig bei
ſt Müller in Meuchen

bei Lützen.

Thalſchütz.
Die Pflaumen der hieſigen Gemeinde ſollen Montag

den 26. Juli d. J., Nachmittag 3 Uhr, an Ort und Stelle
meiſtbietend verpachtet werden.

Die Gemeinde
Bekanntmachung.

Die diesjährige, der Gemeinde Benndorf gehörige
Obſtnutzung ſoll auf

Dienſtag den 20. Juli er., Nachmittags 2 Uhr,
im Gaſthofe zu Benndorf,im Wege des Meiſtgebots bffentuch verpachtet werden, wo

zu Pachtliebhaber mit dem Bemerken eingeladen werden,
daß die Pachtbedingungen im Termine bekanirt gemacht

werden. Matthes, Ortsrichter.
Die diesfährit e Obſtnutzung in meinem Garten an

Aepfeln, Birnen, Pflaumen, Aprikoſen c. will ich Sonn-
abend den 17. Juli, Nachmittag. 4 Uhr, an Ort undStelle meiſtbietend veipachten, wozu ich Pachtliebhaber mit
dem Bemerken einlade, daß die Bedingungen daſelbſt bekannt
gemacht werden.
Merſeburg, den 15. Juli 1858.Wilhelm Wirth, grüner Hof.

Gotthardtsſtraße Nr. 136 ſteht ein Laden, der leicht zu
einer Wohnſtube einzurichten iſt, mit Logis und heizbarem
Arbeitslocale zu vermiethen und iſt vom 1. October a E.
zu beziehen desgleichen ſteht daſelbſt 1 eiſerner Backofen-
ſchieber, eine dergleichen große Thür vor einen Aſchenfall
und eine Anzahl Holz und Metallformen und Utenſilien
für Conditoren billig zu verkaufen.

ſind 2 h
Augu

Eine Wohnung von 4 Zimmern iſt auf dem Dom
Nr. 259 zu Michaeli zu vermiethen.

2000 Thlr. zu 5 pr. Cent im Ganzen, auch
getheilt, ſind ſofort oder den 1. October d. J. auf
ländliche Grundſtücke ansleihen wo? ſagt dieEred. d. Bl.

Die Herren Dr. Eylau, Klatten, Schraube und
Triebel, ſowie Herr Kreiswundarzt König, werden dieGüte haben mich in meinen ärztlichen Geſchäften zu ver-

treten, was ich hiermit ergebenſt anzeige.
r. Krieg.Etabliſſements- rege

Hierdurch erlaube ich mir einem „bohen Adel, ſowie
hieſigen und auswärtigen Publikum, die ergebene Anzeige
zu machen, daß ich mich als Büchſenmachermeiſter hier
niedergelaſſen habe. Jch bitte um geneigten Zuſpruch und
verſpreche die reellſte und prompteſte Bedienung.

Merſeburg, den 15. Juli 1858.
Auguſt Engelmann, Büchſenmachermeiſter,

wohnhaft beim Schuhmachermeiſter Herrn Aug. Müller,
Seitenbeutel Nr. 646.

Hühneraugenpflaſter,
à l Sgr., zu haben bei C. F Francke.

Zufolge ſchiedsamtlichen Vergleichs widerrufe ich hier
mit die gegen die Frau C Hhriſtiane Scholle in Starſiedel
ausgeſprochene Jnjurie und erkläre dieſelbe für eine ehrliche
und rechtſchaffene Frau.

Wiſhelmin verehelichte Schiedt
n Starſiedel.

Echt Raukaſ. Inſectenpulver.
Dieſes ſchätzbare erſt ſeit wenigen Jahren in

Europa bekannt gewordene Mittel beſteht aus den
Staubfäden der im Kaukaſus wild wachſenden
Pflanze „Pyrethrum caucasicum.“ Es iſt
von grünlich gelbem Ausſehen und von gromati-
ſchem Geruch. Auch aus Dalmatien kommt unter
gleichem Namen ein ähnlich ausſehendes billigeres

Pulver, welches jedoch von anderen Pflanzen ſtammt
und eine viel ſchwächere Wirkung äußert, leider aber
häufig als echt perſiſches verkauft wird.

Die Hauptwirkung des echten Jnſectenpulvers
beſteht darin, daß durch ſeine, für Menſchen kaum
bemerkbare und jedenfalls unſchädliche Ausdünſtung

Jnſecten, namentlich Flöhe, Ameiſen,
Wanzen, Motten, Schaben und Blatt-
läuſe, betäubt und bei längerer Wirkung getödtet
werden.

Man wendet es theils in Pulverform, theils in
aus demſelben gezogener geiſtiger Tinktur an und
zwar

Gegen Flöhe, Ameiſen und Blattläuſe durch bloßes
Ausſtreuen des Pulvers (bei Hunden in den
Pelz).

Gegen Motten am ſicherſten im April und Mai,
bevor die kleinen Maden Flügel bekommen.

Gegen Wanzen verfährt man wie angegeben doch
iſt hier die Tinktur hauptſächlich von Wirkung,
da dieſe Thiere ſich meiſt in den Ritzen und
Fugen der Bettſtelle und Tapeten aufhalten.

Gegen Schaben hilft wiederholtes Blaſen mit
dem Pulver und Räuchern.

Flöhe, Ameiſen und Blattläuſe,
meiſt auch Schaben, werden durch das Pulver
bei richtiger Anwendung radical vertrieben;
gegen Motten und Wanzen hilft nur eine wie-
derholte Anwendung gründlich. Jedenfalls übertrifft
das Jnſectenpulver alle bisher bekannten, oft markt-
ſchreieriſch angeprieſenen Mittel bei Weitem und ver-
dient daher volle Beachtung.

Da die Wirkſamkeit des Jnſectenpul-
vers vorzüglich durch ſeine Ausdünſtung
bedingt wird, ſo muß es gut verſchloſſen
aufbewahrt werden.

Der Preis des Pulvers iſt in Gläſern 7 Sgr.
und in Schachteln 2 und A Sgr.Der Preis der Tinktur in Gläſer 5 Sgr.

Nebſt Gebrauchszettel zu haben in der Pa-
pierhandlung bei

Guſtav Lots,
e Beſtellungen auf das laufende Quartal des

Kreisblatts können noch fortwährend gemacht
werden bei den Poſtämtern, den Landrathsboten, dem Col-
porteur Jauckus und in der Expedition, gegen eine Prä
numeration von 9 Sgr., wofür es Jedem frei ins Haus
geliefert wird.

Burgſtr. Nr. 300.
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Durch ukas Sr. Majeſtät des

Haupt Debit für Merſeburg bei Herren C. R. Voigt Haaſe und Herrn A. Frank
Café national.

2

Boonekamp of

Sr. Majeſtät des Königs von Baiern

0
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bekannt unter der Deviſe: e„„Occidit qui non servat, zempfiehlt allen Ständen, und namentlich den Damen und Kindern in der heißen Jahres- m z S
zeit als angenehm kühlend und erfriſchend in Zuckerwaſſer,

der Erfinder und alleinige Deſtillateur 7 S. o c
2

H. Vnderberg- Albrecht aam Nathhaus in Rheinberg am Niederrhein, z
Hoflieferant

Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Preußen, cSr. Königl. Hoheit des Prinzen Friedrich von Preußen, S. S z
und mehrerer andern Höfe. D.

Patentirt für ganz Frankreich unter Napoleon üill., Kaiſer der Franzoſen. S
im

X

Bruchband- Federn verkauft in allen Größen Fr. Lange in Halle, gr. Ulrichsſtraße 48.

pro 1857:
Die Prämien in der FPeuer-, Lebens- und Transport- (d. h.

Land-, Fluss-, Eisenbahn- und See-) Versicherung und die
extraordinairen Einnahmen einschliesslich
aus, 4656

Die Ausgaben für bezahlte Schäden und Provisionen ete. betrugen.
Zurückgestellt wurden an Schäden- und Prämienreserve
Das statutenmässige Grundecapital beträgt 3,000,000 Thlr. wovon aus-

gegeben

des Reservevortrags
306.044 Thlr. 23 Sgr. 1 P.
505. 499 20 10264.010 1 T

2,300, 600
Vollständige Rechnungsabschlüsse sind zu haben und Versicherungen, namentlich auch

land wirthschaftliche, werden zu billigen und festen Prämien vermittelt durch
Verd. Scharre zu Merseburg.
J. G. Wehle Cracau,
Jos. Grosse RKeuschherg.

36

Waſſerglas zur Wäſche.
Nachdem ich in Folge höherer Verordnung in faſt

ſämmtlichen Anſtalten Sachſens eine neue Waſchmethode
(die mit Waſſerglas) eingeführt habe und die erwünſch-
teſten Berichte darüber vorliegen, erlaube ich mir das geehrte
Publikum, ſowie die Hrn. Beſitzer von Waſchanſtalten des
In und Auslandes, darauf aufmerkſam zu machen, daß ich
das von mir beſonders dazu vorgerichtete Waſſerglas

Hrn. Guſtav Lots für Merſeburg
zum Wiederverkauf übergeben habe.

Die überwiegenden Vortheile dieſer Methode ſind
Billigkeit, weniger Anſtrengung der Wäſche, indem es
die Wäſche noch weniger angreift, als ſelbſt Seife die Frauen
waſchen ſich keine Hände mehr auf, den Farben ſchadet's
gar nichts, im Gegentheil hat ſich gezeigt, daß bei ausge-
waſchenen ſeidenen Tüchern die Farben wie neu hervorge-
treten ſind.

An alle guten Hausfrauen, denen gewiß ihre
Wäſche am Herzen liegt, richte ich das freundliche Geſuch,
alle Vorurtheile bei Seite zu ſetzen und wenigſtens einen

Verſuch zu machen, damit es der guten Sache ſelbſt leichter
werde, ſich Bahn zu brechen.

Soda fällt ganz und Seife ziemlich ganz weg.
Gedruckte Gebrauchs Anweiſung wird jedesmal beige-

geben.

Die Waſſerglas Fabrik von J. A. Leiritz
in Deuben bei Dresden.

Das Pfund Waſſerglas zum Gebrauch auf circa
50 Meßkannen Waſſer koſtet 3 Sgr. excl. Flaſche und

empfiehlt Guſtav Lots,Burgſtr. 300.

Einem verehrten Publikum in Schaafſtädt und Merſe-
burg die ergebenſte Anzeige, daß ich von jetzt an, nachdem
ich von verſchiedenen Seiten dazu angeregt worden bin,
Botengänge von Schaafſtädt nach Merſeburg und von dort
zurück übernehme, und bitte ich um geehrte Aufträge, die ich
ſtets reell und pünktlich ausführen werde. Mein Aufent-
halt iſt jeden Markttag im Gaſthof zum rothen Hirſch und
können Beſtellungen dort abgegeben werden.

Verwittw. Otto in Schaafſtädt.

(Hierzu eine Beilage.)
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Peilage zum 57. Skück des Merſeburger Rreisblalts 1858.

Mein vollſtändig aſſortirtes Lager von echten Bremer
Cigarren, ſowie von allen Sorten Rauch und

Schnupftabacken
erlaube ich mir einem geehrten Publikum beſtens zu em-
pfehlen.

Vorzüglich empfehle ich eine ſehr ſchöne 4 Pf. Cigarre
La Competentia, Nr. 79 und 80, à 10 Thlr.,
La Diana, Nr. 75, à Stück 5 Pf., à 11 Thlr.

pro Mille,
La Cruzados, Nr. 74, à Stück 8 Pf., à 20 Thlr.

ro Mille.
Abgelagerte Miſſouri- Cigarren aus den renommir-

teſten Nordhäuſer Fabriken pro Mille 8 Thlr.
C. H. Schultze sen.,

Roßmarkt Nr. 366.
Die obere Etage meines am hieſigen Roßmarkt bele-

genen Hauſes iſt zu vermiethen und ſofort zu beziehen.
C. H. Schultze sen

Lebensverſicherungsbank für Deutſchland
in Gotha.

Der Rechenſchaftsbericht dieſer Anſtalt für 1857 iſt
erſchienen und legt folgende ſehr günſtige Ergebniſſe dar

Verſicherte 20,841 Perſ.Verſicherungsſumme 33,548,300 Thlr.
Jahreseinnahme an Prämien u. Zinſen 1,546,547
Ausgabe für 444 Sterbefälle 749,700
Bankfond d. 8,952,781Ueberſchüſſe zur Vertheilung unter die

Verſicherten 1,472,510Dividende im Jahre 1858 29 Procent.
Bericht und Antragsformulare werden unentgeltlich

verabreicht durch
Otto Peckolt in Merſeburg,
Ed. Benold in Halle,
Ferd. Heyland in Weißenfels.

Theater Anzeige. uMontag den 19. Juli, zum Benefice des Comikers
Herrn Wohlbrück, zum erſten Male:

Der Zerriſſene,
oder

Der Schloſſer als Geiſt,
Poſſe mit Geſang in 3 Acten von J. Neſtroy, Verfaſſer

des „Lumpacivagabundus“, „Talisman“ c.
F. v. d. Oſten Director.

Zu dieſer meiner Benefice Vorſtellung bin ich ſo frei
das geehrte Publikum von Merſeburg und Umgegend ganz
ergebenſt einzuladen, indem ich allen Freunden des Scher-
zes und der Heiterkeit ein paar recht vergnügte Stunden
verſichern kann.

Ferdinand Auguſt Wohlbrück.
Pogelſchießen in Merſeburg.

Zum diesjährigen privilegirten großen Vogelſchießen,
welches Sonntag den 25. Juli e., Nachmittags 3 Uhr,
im Bürgergarten beginnt und Montag fortgeſetzt wird, er-
lauben wir uns zur gefälligen Theilnahme ein hieſiges wie
auswärtiges Publikum ganz ergebenſt einzuladen.

Das ſogenannte Probeſchießen auf den Stern fin-
det Freitag den 23. Juli e., Nachmittags 1 ühr, ſtatt.

Merſeburg, den 13. Juli 1858.
Das Direetorium der privilegirten Vogel-

Schützen- Geſellſchaft.

Die beim Rittergute Kötzſchau in dem Großgarten am
23. Juli angekündigte Obſtverpachtung wird hiermit öffent-
lich wieder aufgehoben. Dies nachrichtlich für die Bewer-
ber, welche hierauf reflectirt haben.

Niedner.
Zwei bis drei Stuben, zwei Kammern, Küche und

Speiſekammer, Keller und Bodenraum, werden ſogleich zu
miethen geſucht. Adreſſen werden gebeten bei Hrn. Lots
abzugeben.

Eine Aufwartung geſucht Brühl 341.
Sie wollen wiſſen, wie die neue Poſſe: Der Zer-

riſſene oder Schloſſer als Geiſt iſt? Ja, lieber
Mann, da müſſen Sie dieſelbe anſchauen, denn

das kommt auf die Anſchauung an!
Vetter Flauſing.

Appel. Reiß' nur am Montag nicht zu ſchlechte Witze,
Lehmann!

Lehmann. Schön, Herr Appel!
Donnerwetter Parapluie!
Einen Schloſſer als Geiſt ſah ich noch nie!
Das Ding wird ſicher luſtig ſein,
Jch hinke ganz gewiß hinein!

Pedro Schloßvoigt.,
Wenn's doch am Montag regnen thät
Von Morgens früh bis Abends ſpät!!!

Mehrere Wirthe.
Jch warne hierdurch Jedermann, er ſei auch wer er wolle,

auf meinen Namen irgend etwas zu borgen, oder auf mei-
nen Namen und Haus in Merſeburg Nr. 46 gemachte Be
ſtellungen an Arbeiten, Lieferungen und dergleichen auszu-
führen, ſofern der Beſteller nicht gerichtliche Vollmacht von
mir vorzeigen kann. Alles, was ohne ſolche Vollmacht ge
arbeitet, geliefert oder dargelichen wird, bezahle ich unker
keinen Umſtänden.

„Naumburg, den 10. Juli 1858.
Auguſt Zwanzig.

Getreidepreiſe.
Halle, den 13. Juli 1858.

Weizen 2 Thlr. 17 Sgr. 6 Pf. bis 3 Thlr. Sgr. Pf.

Roggen 2 5 2 S 9Gerſte 1 20 t 25Hafer 4 4146 20
Am 7. Sonntage nach Trinitatis (18. Juli) predigen:

Vormittags: Nachmittags:
Domkirche Herr Adj. Stephan. Herr Diac. Opitz.
Stadtkirche Herr Diac. Opitz. Herr Diac. Burghbardt.
Neumarktskirche Herr Paſt. Dreiſing.
Altenburger Kirche Herr Paſt. Gruner.
Stadtkirche: Nach der Frühpredigt hält Herr Diaconus Burghardt

öffentliche Communion wozu die Beichte an demſelben Tage nach
der Frühcommunion 29 Uhr ſtattfinden wird.

Vorleſung des Herrn Finn im Gewerbeverein
heute, Sonnabend, Abends von 7 Uhr ab, im Saale der

e Frunkenburg.Es iſt dem Directorium des Gewerbevereins gelungen,
Herrn W. Finn aus London noch für eine außerordentliche
Vorleſung zu gewinnen, in der er den Hauptinhalt der
drei bereits gehaltenen Vorleſungen zuſammenfaſſen und
die bedeutendſten Experimente, namentlich auch das elee-
triſche Licht oder die galvaniſche Sonne, uns vorführen
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wird. Die Mitglieder des Vereins ſind bereits durch ein
beſonderes Cireular davon in Kenntniß geſetzt und werden
ſich zahlreich betheiligen. Da ſich jedoch annehmen läßt,
daß auch unter den Nichtmitgliedern noch Viele ſind, die
nicht Zeit gehabt haben, die unter ſich zuſammenhängenden
drei Vorleſungen des Herrn Finn zu beſuchen und doch ſeine
bewundernswurdigen Experimente gern ſehen möchten, ſo
hat das Directorium beſchloſſen, auch für Nichtmitglieder
und deren Familien Billets auszugeben, die zu dem
Preiſe von 5 Sgr. für den Einzelnen, nebſt 2 Sgr. 6 Pf.
für jedes Mitglied ſeiner Familie, in der Buchhandlung des
Herrn Stollberg wie in der Papierhandlung des Herrn
Lots zu haben ſind. Ein Wort der Empfehlung ſcheint nach
den rühmlichſten Anerkennungen, die dem unvergleichlichen
Apparate, der bewundernswerthen Sicherheit im Experimen-
tiren wie dem klaren und allgemein verſtändlichen Vortrage
des Herrn Finn ſelbſt von den bedeutendſten Autoritäten
der Wiſſenſchaft zu Theil geworden ſind, um ſo mehr
überflüſſig, als gewiß auch in unſerer Stadt alle diejenigen,
die ſeinen Vorleſungen beiwohnen konnten höchlich befrie
digt ſind und ſich überzeugt haben, daß Nichts ſo geeignet
iſt, als dieſe Vorleſungen, uns in verhältnißmäßig kurzer

Zeit einen uüberraſchenden Einblick in das wunderbare Wal-
ten der geheimnißvollen Naturkräfte zu verſchaffen.

Profeſſor Oſterwald,
Director des Gewerbevereins.

Schwurgericht zu Naumburg betreffend.
Montag den 12. Juli.

Heute eröffnete das Schwurgericht zu Naumburg ſeine
zweite diesjährige Sitzungsperiode.

Vorſitzender: A. G. Rath v. Kräwell; Beiſitzer: die
K. G. Räthe Rohland, Neubaur, Thümmel, der G. Aſſ.
Holtze. Staatsanwalt Lauhn. Gerichtsſchreiber: A.
G. Ref. Brefeld.

Geſchworene: Rittergutsbeſ. Herrfurth, Rittergutsbeſ.
Garcke, Seilermſtr. Meſchke, Canzleirath Paalzow, Schenk-
wirth Starke, Kaufm. Naumann, Fabrikant Eiſelt, Orts-
richter Weiſe, Graf v. Helldorff, Oeconom Schützmeiſter,
Kaufm. Kurze, Domainenpächter Ulrich.

I. Dem Oeconom Friedrich zu Querfurt waren am Abend
des 10. Januar d. J. aus einer Parterreſtube ſeines ver
ſchloſſenen Malzdarrgebäudes mittelſt Einbruchs durch Ein
drücken einer Scheibe des Stubenfenſters und Einſteigens
des auf dieſe Weiſe von Außen geöffneten Fenſters eine
wollene Decke, ein Kopfkiſſen, ein Betttuch und ein Matratzen-
kopfkiſſen entwendet worden. Es wurde bald ermittelt,
daß die verehel. Handarbeiter Thereſe Necke geb. Wolf in
Querfurt ein Betttuch unter verdächtigen Umſtänden verkauft
hatte und es wurde von dieſem Betttuche feſtgeſtellt, daß es
dem Oeconom Friedrich an jenem Abend mit entwendet
worden war. Die verehel. Necke legte demzufolge ein voll
ſtändiges Geſtändniß ihrer Theilnahme an dem Diebſtahle
ab und bezeichnete den Dienſtknecht Gebhardt von Kötzſchau
und die verehel. Handarbeiter Ulrich, ſowie deren Sohn, den
3jährigen Knaben Andreas Ulrich von Querfurt, als an-
deye Theilnehmer. Auch dieſe waren hiernächſt geſtändig.
Nach den mit den ſonſtigen Ermittelungen übereinſtimmenden
Geſtändniſſen gedachter Perſonen hatte zunächſt die verehel.
Ulrich zu dem Diebſtahl aufgefordert und Anleitung gegeben.
Gebhardt, die Necke und der Knabe Ulrich waren nach dem
Friedrichſchen Malzdarrgebäude gegangen, und während letz
terer in der Nähe Wache gehalten, hatte Gebhardt eine Fenſter
ſcheibe der Parterreſtube eingedrückt, war in die Stube ein
geſtiegen und hatte obige Gegenſtände der verehel. Necke
zum Fenſter herausgegeben. Nachdem man die Stube aus-
geräumt, hatte man ſich auf den Rückweg begeben und zwar
zu der verehel. Ulrich, wo man ſich in die Sachen theilte.

Die verehel. Necke war auch heute vor dem Schwur-
gerichte vollſtändig geſtändig, weniger die übrigen Ange-
klagten. Während daher in Bezug auf die Necke von der
Staatsanwaltſchaft und dem Gerichtshofe mildernde Um
ſtände angenommen wurden, geſchah dies bezüglich der an
dern Angeklagten nicht. Jn Betreff der verehel. Necke wurde
ohne Mitwirkung der Geſchworenen verhandelt. Gegen die
übrigen Angeklagten ſprachen die Geſchworenen das Schul
dig aus.

Gebhardt, 35 Jahr alt, bereits zweimal wegen Dieb-
ſtahls und auch ſonſt noch beſtraft, wurde wegen ſchweren
Diebſtahls in wiederholten Rückfalle mit 5 Jahren Zuchthaus,
die verehel. Necke, 25 Jahr alt, gleichfalls bereits dreimal
wegen Diebſtahls beſtraft, wegen gleichen Verbrechens mit
15 Monaten Gefängniß, die verehel. Ulrich, 38 Jahr alt,
einmal wegen Theilnahme an den Vortheilen mehrer Dieb-
ſtähle (im J. 1839) und eimal wegen Diebſtahls beſtraft,
wegen Theilnahme an dem ſchweren Diebſtahle mit 3 Jah-
ren Zuchthaus und der Knabe Ulrich, 13 Jahr alt, wegen
Theilnahme an einem ſchweren Diebſtahle mit 4 Wochen
Gefängniß, außerdem die 3 erſteren noch mit entſprechenden

Ehrenſtrafen belegt. uII. Der Dienſtknecht Johann Gottlob Nagel von Ermlitz,
19 Jahr alt, war am 20. März d. J., Abends gegen 10 Uhr,
auf dem Wege von Ermlitz nach Beuditz. Als er an die
Eiſenbahn, über welche gedachter Weg vorüberführt, kam,
fand er den Weg mittelſt einer Barriere verſperrt. Er hob
die Barrierſtange aus den Säulen und legte dieſelbe quer
über das Fahrgeleis. Alsbald kam der Eiſenbahnzug, er-
litt indeß glücklicherweiſe durch die Barrierſtange, welche in
3 Stücke zerſchnitten wurde, keine Störung. Nagel war
ſeiner That geſtändig. Er will nicht die Abſicht gehabt
haben, einen Unfall auf der Eiſenbahn herbeizuführen. Er
will ſich überhaupt bei der That gar nichts gedacht habe

Dieſe Angaben, ſchon in der Vorunterſuchung gemacht,
wiederholte er heute vor dem Schwurgericht. Der als
Sachverſtändiger vernommene BauInſpector Ruſt gab ſein
Gutachten dahin ab, daß das Hinlegen einer Barrierſtange
quer über das Fahrgeleis wohl geeignet ſei, ſolche Hinder
niſſe zu bereiten, daß dadurch der Transport auf der Bahn
in Gefahr geſetzt wird.
Der Ängeklagte wurde von den Geſchworenen auf
Grund des S. 294. des Strafgeſetzbuchs für ſchuldig er-
klärt und von dem Gerichtshofe mit 2 Jahren Zuchthaus
beſtraft. e

III. Die unverehel. Roſine Wilhelmine Funke aus Roß-
bach bei Merſeburg hatte geſtändigermaßen am Abend des
14. Januar d. J. mehrere Wirthſchaftsgebäude ihres Dienſt-
herrn, des Viectualienhändlers Franke in Leiha, welche ver
möge ihrer Lage geeignet waren, dem Frankeſchen Wohn-
hauſe das Feuer mitzutheilen, vorſätzlich in Brand geſteckt.
Es waren in Folge des Brandes ein Wagenſchuppen nebſt
darüber befindlichen Getreide und Heuböden, ſowie eine
Scheune nebſt den darin befindlichen Wirthſchaftsgegenſtän-
den und Vorräthen ein Raub der Flammen geworden und
dadurch dem Franke ein Schaden von gegen 2000 Thlr. verur-
ſacht worden. Als Motiv hatte die Funke ſchlechte Behand-
lung, welche ſie von ihrer Dienſtherrſchaft zu erfahren gehabt,
ſowie den Wunſch, zu ihrer früheren Dienſtherrſchaft zurück
kehren zu können angegeben.

Bei ihrem Geſtändniß wurde ohne Zuziehung der Ge-
ſchworenen verhandelt.

Sie wurde wegen vorſätzlicher Brandſtiftung mit 10
Ja ren 2Auchthaus belegtun Huchthaus rIV. Der Webergeſell Julius Robert Rößiger von Zeitz,
28 Jahr alt, wurde in geheimer Sitzung wegen eines Ver
brechens gegen die Sittlichkeit mit 2 Jahren Zuchthaus beſtraft.

(Fortſetzung folgt.
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